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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Mit einem im Jahr 2015 eingereichten Postulat wollte der Walliser Nationalrat Mathias
Reynard (sp) vom Bundesrat wissen, ob statt der geplanten – und im Kanton Wallis stark
umstrittenen – elektrischen Oberleitung auch der Bau einer unterirdischen
Hochspannungsleitung zwischen Chamoson (VS) und Ulrichen (VS) in die Planung des
Schweizer Stromnetzes aufgenommen werden könnte. Der Postulant argumentierte,
dass durch Freileitungen viele negative Effekte in den Bereichen Gesundheit sowie
Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner entstünden und das
Landschaftsbild, der Wert der Liegenschaften und der Tourismus darunter leiden
würden. Eine entsprechende Machbarkeitsprüfung durch Fachleute im Auftrag des
Kantons Wallis sei positiv ausgefallen. Zudem sei es möglich, dass das Parlament eine
Erdverkabelungspflicht für Hochspannungsnetze ins StromVG (Bundesgesetz zum Um-
und Ausbau der Stromnetze) aufnehme, mutmasste der Postulant. 
Dem entgegnete Energieministerin Doris Leuthard in der Frühjahrssession 2017 im
Nationalrat, dass aufgrund des ständerätlichen Erstrat-Entscheids in den Beratungen
zum Um- und Ausbau der Stromnetze wohl keine Bodenverlegungspflicht für
Hochspannungsleitungen ins Gesetz kommen werde. Zudem sei es nicht angebracht, in
laufende Verfahren einzugreifen; Beschwerden gegen den Plangenehmigungsentscheid
für den Bau der Hochspannungsleitung seien derzeit beim Bundesgericht hängig. Der
Nationalrat liess sich jedoch von der ablehnenden Haltung des Bundesrats nicht
überzeugen und nahm das Anliegen mit 127 zu 60 Stimmen bei fünf Enthaltungen an. 1

POSTULAT
DATUM: 09.03.2017
MARCO ACKERMANN

In der Sommersession 2021 schrieb der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates ein
Postulat Reynard (sp, VS) zur Frage der Erdverlegung der Übergangsleitung
Chamoson–Ulrichen (VS) im Rahmen des Bundesratsgeschäfts zu den Motionen und
Postulaten der gesetzgebenden Räte im Jahre 2020 ab. Der Bundesrat hatte zuvor
erklärt, dass die Stromleitung zwischen den zwei genannten Dörfern in drei Teile
unterteilt worden sei und für die Strecken Chamoson–Chippis und
Mörel/Filet–Ulrichen bereits rechtskräftige Plangenehmigungen für die Errichtung von
Freileitungen vorlägen. Einzig die Strecke zwischen Chippis und Mörel/Filet befinde
sich noch im Plangenehmigungsverfahren. Der Kanton Wallis habe diesbezüglich eine
Einsprache zwecks Überprüfung einer Erdverkabelung eingereicht, weshalb sich das
ESTI und das BFE der Sache hätten annehmen müssen. Ein letztinstanzlicher Entscheid
durch das Bundesgericht sei in dieser Angelegenheit möglich. Aufgrund der zwei
abgeschlossenen Verfahren und der laufenden Überprüfung einer Erdverkabelung des
dritten Teilabschnitts erachtete der Bundesrat das Anliegen als erfüllt, ohne hierfür
einen speziellen Bericht auszuarbeiten. 2

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
MARCO ACKERMANN

1) AB NR, 2017, S. 330 f.
2) BBI, 2021 747
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